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Vorbemerkung 

Die Debatte über die Ausrichtung der Arbeits-
marktpolitik bleibt auch ein Jahrzehnt nach den 
Reformen am Arbeitsmarkt auf der Tagesordnung. 
Obwohl die Arbeitsmarktdaten die Lage derzeit in 
einem positiven Licht erscheinen lassen, ist die 
Erosion der Schutzfunktion der Arbeitslosenver-
sicherung unübersehbar: Knapp ein Viertel der 
Arbeitslosen fällt sofort unter die Grundsiche-
rung. Die Spaltung des Arbeitsmarktes manifes-
tiert sich vor allem für Beschäftigte außerhalb des 
sog. Normalarbeitsverhältnisses in fehlenden 
 Zugängen zu sozialen Sicherungssystemen und 
Sicherungslücken. Neben der unzureichenden 
Absicherung von Risiken und Brüchen im Er-
werbsverlauf erweist sich die Brückenfunktion 
der  Arbeitsmarktpolitik in stabile und gute 
Beschäf tigung insbesondere für Langzeitarbeits-
lose als unzureichend und wenig nachhaltig. Für 
Arbeits lose und Beschäftigte mangelt es zudem 
an Optio nen, die individuelle Wahl- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten im Berufs- und Lebens-
lauf eröffnen und an verbindlichen Ansprüchen, 
um den sich ändernden Anforderungen der Ar-
beitswelt, z. B. durch Weiterbildung und lebens-
langes Lernen, Rechnung zu tragen.

Bereits im Jahr 2008 hat Günther Schmid, 
damaliger Direktor am Wissenschaftszentrum Ber-
lin, im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung eine 
Expertise erstellt, in der er die Grundzüge einer 
Beschäftigungsversicherung/Arbeitsversicherung 

skizziert, die sowohl die Einkommensrisiken bei 
Arbeitslosigkeit und bei riskanten Übergängen 
absichert und darüber hinaus Gelegenheitsstruk-
turen für neue berufliche Entwicklungsmöglich-
keiten eröffnet.

Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat gemeinsam 
mit der Hans Böckler Stiftung ein Diskussions-
forum für die Weiterentwicklung und die Ausge-
staltung der Arbeitsversicherung angeboten und 
insbesondere die Fragen der Qualifizierung und 
der Weiterbildung in den Vordergrund gerückt. 
Die vorliegende Studie von Sven Rahner bereitet 
diese Debatte auf, fasst die bisher vorliegenden 
Studien zum Thema Weiterbildung zusammen 
und bereichert sie mit neuen Impulsen und Er-
fahrungen aus dem Ausland. Insbesondere Vor-
schläge aus Österreich – zur Bildungsteilzeit und 
Bildungskarenz – können neue Anregungen für 
die zukünftige Gestaltung der Weiterbildung im 
Rahmen einer Arbeitsversicherung bieten.

Wir danken Sven Rahner für die Erstellung 
der Expertise. Sie lenkt den Blick auf neue Kon-
zepte für die Weiterbildung in Deutschland und 
gibt darüber hinaus wichtige Anregungen für die 
Debatte über die Möglichkeiten der zukünftigen 
Sicherung des Fachkräftebedarfs.

Ruth Brandherm
Leiterin des Gesprächskreises

Arbeit und Qualifizierung
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Zusammenfassung

Fort- und Weiterbildung sind ein wichtiges Instru-
ment zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in 
Deutschland. Sie können Beschäftigten die Integra-
tion in den Arbeitsmarkt erleichtern und die Be-
schäftigungsfähigkeit erhalten. Unternehmen kön-
nen damit ihre Innovations- und Wettbewerbs-
fähigkeit unter den Bedingungen demografischer 
Veränderungen und technologischer Beschleuni-
gung sichern. Derzeit fehlt es indes an einer Sys-
tematisierung der Fort- und Weiterbildung sowie 
deren Förderung in Deutschland. Es mangelt an 
Be ratungsmöglichkeiten zu Art und Inhalt von 
Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. 
Weiterbildungschancen sind ungleich verteilt.

Konzepte investiver Arbeitsmarktpolitik set-
zen genau bei dieser Herausforderung an und zie-
len auf eine Weiterentwicklung der Arbeitslosen-
versicherung hin zu stärker lebenslauforientierten 
Modellen, wie z. B. einer Arbeitsversicherung. Die-

se soll in Ergänzung zu den Leistungen der bishe-
rigen Arbeitslosenversicherung die neuen Risiken 
von beruflichen Übergängen und Erwerbsunter-
brechungen besser absichern und gleichzeitig wie-
derkehrende Chancen auf erneute Einstiege, gelin-
gende Umstiege und mögliche Aufstiege eröffnen. 
Ziel der Expertise ist es, herauszuarbeiten, welche 
neuen empirischen Ergebnisse, normativen Über-
legungen und konzeptionellen Ansätze in den 
 letzten Jahren erarbeitet wurden, um konkrete 
Handlungsfelder und mögliche weiterführende 
Forschungsbedarfe zu identifizieren sowie Umset-
zungsmöglichkeiten auszuloten. Ein besonderes 
Augenmerk soll dabei zudem in der Prüfung inter-
nationaler Anknüpfungspunkte anhand der Wei-
terbildungssysteme europäischer Nachbarstaaten 
wie Frankreich, den Niederlanden und Österreich 
liegen.
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1. Einleitung

Während der Schwerpunkt der Fachkräftedebat-
ten lange Zeit auf zuwanderungspolitischen Fra-
gen (Süddeutsche Zeitung 2011; Der Tagesspiegel 
2011) oder Engpässen bei einzelnen hochquali-
fizierten Berufsgruppen wie den Ingenieuren lag 
(Brenke 2010; Koppel 2011), steigt unter politi-
schen und gesellschaftlichen Akteuren die Ein-
sicht, dass die Fachkräftefrage ohne eine umfas-
sende Reform des deutschen Weiterbildungs- und 
Qualifizierungs systems nicht zu lösen sein wird. 
Gewisse Ambitionen ließen beispielsweise die 
Verhandlungspartner CDU, CSU und SPD bei der 
Formulierung des Ko alitionsvertrages für die  
18. Legislaturperiode erkennen. So wird das Le-
benslange Lernen in den Rang einer „gesamtge-
sellschaftlichen Aufgabe“ gehoben, die im Rah-
men einer „Allianz für Aus- und Weiterbildung“ 
bearbeitet werden soll (Koalitionsvertrag 2013: 
32).1 Darüber hinaus wurde in der gemeinsamen 
Erklärung zur im November 2014 von Bundes-
regierung, Sozialpartnern, Kammern und der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) geschlossenen 
„Partnerschaft für Fachkräfte in Deutschland“ 
verabredet, dass die Partner „über gemeinsame 
Lösungen beraten [werden], um den Beschäftig-
ten im wirtschaftlichen Strukturwandel und bei 
biografischen Übergängen den Erhalt und den 
Ausbau ihrer Qualifikationen zu ermöglichen 
(BMAS 2014: 8). Vor dem Hintergrund der demo-
grafischen Entwicklung und des Strukturwandels 
der Arbeit sind ein Ausbau, eine qualitative Ver-
besserung sowie eine Systematisierung der Wei-
terbildung auch dringend geboten. Eine substan-
zielle Antwort auf diese Herausforderung ist der 
Vorschlag nach einer Weiterentwicklung der Ar-
beitslosenversicherung hin zu einer Arbeitsver-

sicherung. Diese soll die Versicherungsbedarfe 
und -leistungen an die neuen Risiken und Über-
gänge auf dem Arbeitsmarkt absichern und durch 
Weiterbildung in allen Lebensphasen wiederkeh-
rende Chancen für Ein-, Um- und Aufstiege er-
möglichen. Das wissenschaftliche Konzept be-
ruht im Wesentlichen auf Arbeiten von Günther 
Schmid (2008; 2011). Die politischen Wurzeln 
des Modells der Arbeitsversicherung reichen je-
doch über zehn Jahre zurück. Seinerzeit hatten in 
der Sozialdemokratie partei interne Vereinigun-
gen und Strömungen wie die Jusos und das „Fo-
rum Demokratische Linke“ im Zuge der Ausein-
andersetzungen um die Agenda 2010 die Arbeits-
versicherung als einen alterna tiven „konkreten 
Vorschlag zur Strukturreform eines wesentlichen 
Bausteins der sozialen Grundstruktur“ in die öf-
fentliche Debatte eingebracht (Nahles/Schuster 
2003: 7; Mikfeld/Nahles 2002). Der von unter-
schiedlichen Forschungsinstituten prognostizier-
te und von einer wachsenden Anzahl von Unter-
nehmen in einzelnen Branchen und Regionen 
bereits beklagte Fachkräftemangel führte seit der 
Großen Koalition von 2005 bis 2009 in der So-
zialdemokratie und den Gewerkschaften zu einer 
verstärkten politischen und wissenschaftlichen 
Beschäftigung mit der Etablierung einer neuen 
institutionellen Rahmung für die Weiterbildung 
und Qualifizierung im Lebensverlauf (DGB 2006; 
FAZ 2008: 13).

Dieser Diskussions- und Beratungsprozess fin-
det zudem im Hamburger Grundsatzprogramm 
von 2007 seinen Niederschlag, indem das program-
matische Ziel der Schaffung einer Arbeitsversi-
cherung verankert wird:

1 Im 185 Seiten langen Koalitionsvertrag ist insgesamt nur an drei Stellen die Rede von einer „gesamtgesellschaftlichen Aufgabe“. Neben 
dem „lebenslangen Lernen“ (Koalitionsvertrag 2013: 32) ist dies bei der Absicht, „den Fachkräftebedarf [zu] decken und zugleich den 
Menschen bessere Erwerbschancen [zu] eröffnen“ (Koalitionsvertrag 2013: 37) und der „Pflege“ (Koalitionsvertrag 2013: 85) der Fall.
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2  Der SPD-Parteivorstand folgte dem Beschluss des Hamburger Bundesparteitages mit der Einsetzung der Projektgruppe Arbeitsversiche-
rung (2007 - 2009) unter der Leitung von Andrea Nahles.

3  Vgl. hierzu auch die Anfang November 2014 von dem bildungspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Ernst Dieter Rossmann, 
erhobene Forderung nach der Einrichtung einer Enquete-Kommission „Zukunft der Weiterbildung“ im Deutschen Bundestag (Ross-
mann 2014).

4  Der Autor dieser Expertise bedankt sich herzlich bei den Mitgliedern der gemeinsamen Arbeitsgruppe „Arbeitsversicherung“ der Fried-
rich-Ebert-Stiftung und der Hans-Böckler-Stiftung, von deren Diskussionsstand der vorliegende Beitrag erheblich profitieren konnte.

„Um Sicherheit und Flexibilität zu verbinden 
und Sicherheit im Wandel zu gewährleisten, 
wollen wir eine moderne Arbeitszeitpolitik 
entwickeln und die Arbeitslosenversicherung 
zu einer Arbeitsversicherung umgestalten. 
[…] Die Arbeitsversicherung soll berufliche 
Übergänge und Erwerbsunterbrechungen 
absichern sowie Weiterbildung in allen Le-
bensphasen gewährleisten. Dazu werden wir 
ein Recht auf Weiterbildung durchsetzen. 
Sie soll die Wahlmöglichkeiten erweitern 
und die Beschäftigungsfähigkeit erhalten“ 
(SPD 2007: 54f.)2.

In den letzten Jahren wurde der wissenschaftli-
che und politische Beratungs- und Diskussions-
prozess vertieft und die konzeptionelle und be-
griffliche Arbeit an den rechtlichen, organisations-
bezogenen und finanziellen Aspekten weiter voran-
getrieben (vgl. Kocher et al. 2013; Bogedan et al. 
2013; Heil 2012: 10; Nahles 2013: 82ff.; DGB 
2014). Es erscheint daher gegenwärtig ein guter 
Zeitpunkt dafür zu sein, eine Bestandsaufnahme 
der Debatte um die Entwicklung einer Arbeits-
versicherung vorzunehmen sowie tarifpolitische 

und internationale Anknüpfungspunkte für die 
konkrete Ausgestaltung auszuloten und weitere 
Forschungsbedarfe offenzulegen.3

In der folgenden Expertise soll in einem ers-
ten Schritt zunächst in den gesellschaftspoliti-
schen Hintergrund und die daraus entstehenden 
Reformbedarfe eingeführt werden. Hierbei soll 
der Strukturwandel der Arbeit anhand des Span-
nungsverhältnisses von Flexibilität und Sicher-
heit konzeptionell erfasst und dessen Auswirkun-
gen auf Arbeitsverhältnisse und Beruflichkeit nä-
her beleuchtet werden. Aus der Perspektive des 
Lebensverlaufs von Menschen wird anschließend 
der Frage nach einem neuen institutionellen Rah-
men zur Arbeitsförderung in Deutschland nach-
gegangen. Ausgehend von den zentralen An-
sätzen und Modellen investiver Arbeitspolitik 
werden dabei aktuelle Forschungsergebnisse zur 
Ausgestaltung einer Arbeitsversicherung zusam-
mengeführt. Anhand von tarifpolitischen und 
internationalen Anknüpfungspunkten sollen ab-
schließend konkrete Reformschritte und Hand-
lungsfelder einer Weiterentwicklung des Systems 
der Arbeitsförderung und Weiterbildung in 
Deutschland diskutiert werden.4
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Das Thema Fachkräftesicherung ist seit einigen 
Jahren zentraler Referenzpunkt zahlreicher wirt-
schafts- und arbeitsmarktpolitischer Debatten. Es 
deutet vieles darauf hin, dass das Thema auch in 
den nächsten Jahren in den Personalabteilungen 
von Unternehmen, den Strategieabteilungen  
von Kammern, Gewerkschaften, Verbänden und 
der BA unverändert aktuell bleiben wird (BA 
2012; DIHK 2013; IG Metall 2014).5 Es zeigt sich 
zudem die paradoxe Situation auf dem Arbeits-
markt, dass trotz Fachkräfteengpässen in vielen 
Branchen und Regionen der prozentuale Anteil 
der Langzeitarbeitslosigkeit nach wie vor hoch ist 
(Deutscher Bundestag 2012a). Die Verhärtung des 
Hilfebezugs ist symptomatisch für einen Arbeits-
markt, dessen Spaltungstendenzen sich weiter 
vertiefen: Laut der letzten differenzierten Aus-
wertung zur Verweildauer in Langzeitarbeitslosig-
keit im Dezember 2012 waren lediglich 22 Prozent 
der Leistungsberechtigten weniger als ein Jahr in 
der Grund sicherung, wohingegen 31 Prozent seit 
über  einem Jahr und unter vier Jahren sowie  
46 Prozent seit mehr als vier Jahren Arbeitslosen-
geld II bezogen (Deutscher Bundestag 2013: 2).

In einer Untersuchung des Instituts für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) von 2013 
verweisen die Autoren darüber hinaus darauf, 
dass sich seit 2006 am Arbeitsmarkt eine bemer-
kenswerte Entwicklung vollzieht: Die Arbeitslo-
sigkeit ist seit dieser Zeit, begleitet von insgesamt 
guten Wachstumsraten, um fast vier Prozent zu-
rückgegangen. Das Ausmaß des Rückgangs ist 
 jedoch in erheblichem Maße von den jeweiligen 
Qualifikationsniveaus abhängig. Im Jahr 2011 
 besaßen 45 Prozent aller Arbeitslosen in Deutsch-

land keinen Abschluss, während es unter den Er-
werbstätigen lediglich 14 Prozent waren (Weber/
Weber 2013). Bildung, Weiterbildung und Quali-
fizierung werden somit zum Gebot der Stunde. 
Auch die fünf „Wirtschaftsweisen“ mahnen in 
ihrem Bericht von 2013 „weiteren Reformbedarf 
am Arbeitsmarkt“ an, halten die „Verbesserung 
des Aus- und Weiterbildungssystems“ für die wir-
kungsvollste arbeitsmarktpolitische Maßnahme 
und messen der „Verbesserung der Chancen-
gleichheit“ die höchste Priorität zu (Sachverstän-
digenrat 2013: 5). Im aktuellen Bericht von 2014 
betonen die Mitglieder des Sachverständigenrates 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung zudem, dass in der Stärkung des Arbeits-
angebotes durch „Bildungsanstrengungen“, die 
„das gesamte Bildungssystem, einschließlich der 
aktiven Arbeitsmarktpolitik betreffen“, ein ent-
scheidender Beitrag liegt, um einer „Trennung 
der Beschäftigten in eine Kernarbeitnehmerschaft 
und verschiedene Randgruppen“ gezielt entge-
genzuwirken (Sachverständigenrat 2014: 292ff.).

2.1 Strukturwandel der Arbeit und 
 neue Beruflichkeit

Die drei Megatrends Digitalisierung, Höherquali-
fizierung und Flexibilisierung sind Triebkräfte  
des Strukturwandels der Arbeit und der Heraus-
bildung einer neuen Beruflichkeit. Die Berufs-
biografien werden auf allen Qualifikationsebenen 
zunehmend dynamischer und pluraler. Berufli-
che Neuorientierungen und lebensbegleitende 
Fort- und Weiterbildungsbedarfe prägen die neue 

2. Gesellschaftspolitischer Hintergrund und Handlungsbedarf

5 Einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage des Meinungsforschungsinstituts TNS Emnid Politik- und Sozialforschung Bielefeld von 
Februar 2013 im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) zufolge gaben 90 Prozent der Befragten an, dass es aus 
ihrer Sicht „für den Wohlstand in Deutschland“ wichtig (39 Prozent) oder sehr wichtig (51 Prozent) ist, dass es „genügend Fachkräfte in 
den einzelnen Branchen der Wirtschaft gibt“ (BMAS 2013: 65).
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Arbeitswelt (Rahner 2012: 6). Die voranschreiten-
de Digitalisierung der Wirtschaft zu einer soge-
nannten „Industrie 4.0“ verspricht für Deutsch-
land attraktive Produktivitätssteigerungen im in-
ternationalen Wettbewerb (Kagermann et al. 2012). 
Sie wird jedoch auch Berufsbilder in der industriel-
len Produktion grundlegend verändern, könnte 
manche standardisierten und einfachen Tätigkei-
ten verdrängen sowie neue, höher qualifizierte 
entstehen lassen. Mit Arbeitsplatzverlusten oder 
zumindest -verschiebungen ist zudem in einigen 
Dienstleistungsberufen zu rechnen. In ihrer Stu-
die „The Future of Employment“ analysierten die 
britischen Forscher Carl Benedikt Frey und 
 Michael Osborne unlängst über 700 verschiedene 
Berufe in den USA auf Verdrängungseffekte durch 
den technologischen Fortschritt (Frey/Osborne 
2013). Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Arbeits-
platz in den nächsten 20 Jahren durch einen 
Computer ersetzt wird, erreicht dabei in der 
höchsten Risikogruppe Werte von deutlich über 
80 Prozent. Hierzu zählen Osborne und Frey bei-
spielsweise Verkäufer_innen am  Telefon, Taxifah-
rer_innen, Bürokaufleute, Restaurantköch_innen  
sowie Immobilienmakler_innen.6

Die Zunahme von atypischer Beschäftigung, 
insbesondere unter Niedrigqualifizierten, hat zu 
einem Rückgang der Bedeutung der unbefristeten 
und sozialversicherungspflichtigen Vollzeiter-
werbstätigkeit, dem sogenannten Normalarbeits-
verhältnis, geführt (Keller/Seifert 2009; Allmen-
dinger et al. 2012: 5). Atypische Beschäftigung ist 
hierbei nicht gleichzusetzen mit Formen prekärer 
Beschäftigung. Sie ist aber mit höheren Risiken 
verbunden als Normalarbeitsverhältnisse, etwa in 
Bezug auf Arbeitsplatzverlust, Niedriglohn sowie 
häufig mit geringeren Aufstiegschancen und Zu-
gangsmöglichkeiten in berufliche Weiterbildung 
verbunden (Gundert/Hohendanner 2011). Da-
rüber hinaus sehen sich immer mehr Erwerbs-
tätige mit Unbestimmtheitserfahrungen kon-
frontiert und erleben zahlreiche als riskant emp-
fundene Übergänge zwischen verschiedenen 
 Beschäftigungsverhältnissen im Laufe ihres Er-
werbslebens (vgl. Unger/Frenz 2012: 3). Günther 

Schmid (2011: 13ff.) hat fünf zentrale Übergangs-
risiken im Lebensverlauf ausgemacht, von deren 
Bewältigung es in entscheidender Weise abhängt, 
welche Erwerbskarrieren Angehörige der jungen 
Generation einschlagen. Die erste kritische Le-
bensverlaufsphase betrifft die Übergänge von der 
Schule in den Beruf. Diese können sich zeitlich 
verzögern und bergen insgesamt das Risiko, dass 
die erste Berufswahl im weiteren beruflichen 
Werdegang revidiert werden muss. Die zweite kri-
tische Lebensverlaufsphase beschreibt Übergänge 
zwischen verschiedenen Erwerbsformen, d.h. 
zwischen abhängiger und selbstständiger Arbeit, 
Teilzeit und Vollzeit, Arbeit und Weiterbildung 
sowie niedrig und hoch bezahlten Beschäfti-
gungsformen. Charakteristisch für diese Über-
gänge sind vorübergehende Arbeitslosigkeit und 
divergierende Einkommen. Die dritte kritische 
Lebensverlaufsphase ist durch Übergänge von 
Care-Arbeit und Berufstätigkeit gekennzeichnet. 
Sie benötigt für das Gelingen von partnerschaft-
licher Familie neue Formen der Arbeitsverteilung 
und Möglichkeiten der flexiblen Arbeitszeitge-
staltung. Die vierte Lebensverlaufsphase steht für 
den zunehmend Verbreitung findenden Wechsel 
zwischen Beschäftigung und Arbeitslosigkeit.  
Die fünfte kritische Lebensverlaufsphase steht 
schließlich für die Übergänge vom Erwerbsleben 
in die Rente. Hier wird der Übergang in die Inva-
lidität hinzugerechnet.

2.2 Reformbaustelle Weiterbildung

Der Strukturwandel der Arbeit schreitet mit ra-
santer Geschwindigkeit voran und hinterlässt 
Spuren, nicht nur auf der makrosozialen, sondern 
auch auf der individuellen Ebene. Die gesamt-
gesellschaftliche Zukunftsaufgabe wird daher da-
rin bestehen, durch rechtzeitige und präventive 
Weiterbildungsmaßnahmen sowie eine entspre-
chende lebensbegleitende Bildungs- und Quali-
fizierungsberatung neue Beschäftigungsmöglich-
keiten zu erschließen (Rahner 2014a: 21). Nur so 
kann einer weiteren Spaltung auf dem Arbeits-

6 Vgl. für eine Anwendung der Methodik auf Europa Bowles 2014.
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markt zwischen Kern und Rand vorgebeugt wer-
den. Ausgerechnet diejenigen, die aus sozialen 
Gründen am stärksten auf Weiterbildungschan-
cen angewiesen sind – wie Niedrigqualifizierte 
und Migrant_innen – zählen jedoch zu den gro-
ßen Verlierern, wenn es um die Beteiligungs- und 
Finanzierungsmöglichkeiten von Weiterbildung 
geht (BMBF 2013: 23ff.; Rahner et al. 2013: 77). 
So haben 52 Prozent der Menschen ohne Migra-
tionshintergrund 2012 an einer Weiterbildung 
teilgenommen. Bei Menschen mit Migrations-
hintergrund lag dieser Wert nur bei 33 Prozent 
(BMBF 2013: 37). Der Blick auf die Teilnahme an 
Weiterbildungen nach Schulabschluss ergibt fol-
gendes Bild: Die Beteiligungsquote lag im Jahr 
2012 bei einem hohen Schulabschluss (Fachabi-
tur und darüber) bei 64 Prozent. Bei einem mitt-
leren Schulabschluss reduzierte sich diese Quote 
auf 51 Prozent und bei einem niedrigen Schul-
abschluss (Hauptschulabschluss oder darunter) lag 
sie nur noch bei 32 Prozent (BMBF 2013: 30ff.).

Zudem erschwert die Ausdifferenzierung des 
Arbeitsmarktes durch die Zunahme neuer Be-
schäftigungsformen eine gleichmäßige Chancen-
verteilung bei der Weiterbildungsbeteiligung. 
Empirische Analysen (Bellmann 2013: 21 ff.; 59) 
belegen, dass sämtliche Formen atypischer Be-
schäftigung – von der Teilzeitbeschäftigung über 
geringfügige Beschäftigung bis hin zu befristeter 
Beschäftigung und Zeitarbeit – im Vergleich mit 
Normalarbeitsverhältnissen erhebliche Nachteile 
bei den Zugangschancen zu formalen beruflichen 
Weiterbildungsmaßnahmen aufweisen. Der Blick 
auf den Zeitverlauf von 2005/2006 bis 2011/2012 
offenbart zudem, dass selbst in Zeiten zunehmen-
der Fachkräfteengpässe insgesamt keine wesent li-
che Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung zu 
beobachten ist (Bellmann 2013: 28ff.). Im Falle 
der Unter suchungsgruppe von männlichen Zeit-
arbeitern ist die verringerte Weiterbildungswahr-
scheinlichkeit im Untersuchungszeitraum von 
rund sechs Jahren sogar von minus vier Prozent-
punkten auf minus 17 Prozentpunkte weiter an-
gestiegen (Bellmann 2013: 29). Vor dem Hinter-

grund, dass gerade bei atypisch Beschäftigten 
Weiterbildungsmaßnahmen in der Regel eine 
lohnenswerte Investition darstellen, da sie die 
Übergänge in Normalarbeitsverhältnisse signifi-
kant verbessern, sind dies besonders bedauerliche 
Befunde (Bellmann 2013: 59).

Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse über 
psychische Belastungen am Arbeitsplatz verwei-
sen ferner auf eine eklatante Zunahme von Stress 
und Zeitknappheit während dieser Lebensver-
laufsphasen.7 Aus einer Antwort der Bundesre-
gierung auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke 
von April 2012 geht hervor, dass der Anteil der-
jenigen Krankheitstage, die auf psychische Er-
krankungen und Verhaltensstörungen entfallen, 
im Verhältnis zu allen Arbeitsunfähigkeitstagen 
seit 2001 von 6,6 auf 13,1 Prozent gestiegen ist 
(Deutscher Bundestag 2012b: 5). Als Ursachen 
hierfür werden die zunehmende Arbeitsbelastung 
und der Stress am Arbeitsplatz genannt. Unter 
den Betroffenen sind auch viele Leiharbeiter_in-
nen, die sich mit den Auswirkungen der unsteten 
Gestaltung der Arbeitsverhältnisse, etwa durch 
den ständigen Wechsel von Arbeitsort und zeit-
lich befristeten Arbeitsverträgen, konfrontiert se-
hen. Darüber hinaus haben die Betroffenen zu-
meist einen schlechteren Zugang zu Gesund-
heitsförderungsmaßnahmen. Die schlimmsten 
Belastungen betreffen mit dem Gesundheitswe-
sen und den Sozial- und Erziehungsberufen aus-
gerechnet diejenigen Branchen, in denen schon 
jetzt die Fachkräfte ausgehen und Engpässe das 
Erreichen wichtiger gesellschaftspolitischer Ziele 
wie die Gewährleistung einer qualitativ hoch-
wertigen frühkindlichen Betreuungsinfrastruk-
tur nahezu unmöglich machen. Der volkswirt-
schaftliche Schaden ist jetzt schon erheblich: Die 
Kosten für Prävention, Behandlung und Rehabi-
litation von psychischen Erkrankungen, die auf 
Belastungen am Arbeitsplatz zurückzuführen 
sind, beliefen sich 2011 auf rund 6,3 Milliarden 
Euro (Deutscher Bundestag 2012b: 12).

Neben den Auflösungserscheinungen am Si-
cherheitsgefüge von Arbeitsverhältnissen im Zuge 

7 Vgl. zu der Diskrepanz von tatsächlichen Arbeitszeiten von Beschäftigten in Deutschland und den gewünschten Arbeitszeiten auch 
Holst/Seifert 2012.
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der Erosion des Normalarbeitsverhältnisses sind es 
somit vor allem die ungleich verteilten Weiterbil-
dungschancen, die bei der Verbesserung von Le-
bensplanungsmöglichkeiten und sozialer Mobili-
tät ein schwerwiegendes strukturelles Hemm nis 
darstellen. Ob und inwieweit auf diese Frage aus-
reichend wirkmächtige politische Reformlösungen 
gefunden werden können, wird den Erhalt der 
 Beschäftigungsfähigkeit und die Erhöhung von 

Beschäftigungsoptionen im Lebens verlauf von 
Menschen maßgeblich bestimmen.

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick 
über den beschriebenen Wandel der Arbeit an-
hand der grundlegenden Kategorien von Flexibi-
lität und Sicherheit und verdeutlicht die Not-
wendigkeit einer Stärkung der investiven und 
 lebenslauforientierten Arbeitspolitik:

Abbildung 1:

Wandel der Arbeit im Spannungsverhältnis von Flexibilität und Sicherheit

Quelle: Rahner 2012: 9.

• Flexibilisierung
• Digitalisierung
• Höherqualifizierung

Megatrends

• Beschäftigungsfähigkeit erhalten
• Beschäftigungsoptionen erhöhen
• Weiterbildungsbeteiligung,  
 insbesondere von Älteren, Migranten 
 und Geringqualifizierten steigern

Sicherheit

• Zunahme von atypischer Beschäftigung
• neue Übergangsrisiken in  
 diskontinuierlichen Lebensverläufen
• Zunahme von Stress und Zeitknappheit

Flexibilität
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Das Ziel zukünftiger arbeitsmarktpolitischer Re-
formbemühungen muss es sein, das Spannungs-
verhältnis von Flexibilität und Sicherheit und 
damit zugleich das von Arbeiten und Leben wie-
der in eine ausgewogene Balance zu bringen. 
Hierzu wird ein neuer umfassender institutionel-
ler Rahmen notwendig sein, der den Erfordernis-
sen von beruflichen Neuorientierungen und von 
Fort- und Weiterbildung Rechnung trägt. Eine Zu-
sammenführung der verschiedenen Ansätze inves-
tiver und lebenslauforientierter Arbeitsmarktpoli-
tik könnte hierbei die Richtung vorgeben.

3.1 Konzeptionelle und normative 
 Grundlagen

Konzeptionelle Anknüpfungspunkte liefern der 
Vorschlag einer Arbeitsversicherung (Schmid 2008; 
2011) und der Siebte Familienbericht (BMFSFJ 
2006), der die Lebensverlaufsperspektive konse-
quent in der familienpolitischen Reformdebatte 
verankert. Die Verfasser_innen des Gleichstel-
lungsberichts (Deutscher Bundestag 2011a) beto-
nen zudem den Stellenwert des Konzepts der 
Zeitsouveränität für eine investive Arbeitspolitik:

„Wir streben eine Gesellschaft mit Wahl-
möglichkeiten an. Die Beschäftigungsfähig-
keit von Männern und Frauen wird durch 
eine gute Ausbildung gesichert. Sie werden 
befähigt, für ihren Lebensunterhalt selbst zu 
sorgen und auch eine eigene soziale Siche-
rung aufzubauen. Die beruflichen Qualifika-
tionen und Kompetenzen von Frauen und 
Männern werden gleichermaßen geschätzt 
und entgolten. Durch eine angemessene 
 Infrastruktur für Kinderbetreuung, schuli-
sche Erziehung und Pflege sowie flexible 

 Arbeitszeiten in den Unternehmen wird die 
Vereinbarkeit für Beruf und Familie gewähr-
leistet. Die Erwerbsverläufe werden durch 
 Optionen auf eine Unterbrechung der Er-
werbstätigkeit oder eine vorübergehende 
und reversible Verkürzung der Arbeitszeit 
flexibilisiert. Die Gesellschaft unterstützt die 
Wahrnehmung dieser Optionen zur Kinder-
erziehung und -betreuung, Pflege und Wei-
terbildung. Es werden besondere Anreize 
gesetzt, damit die Optionen in den gesell-
schaftlich gewünschten Feldern sowohl von 
Frauen als auch von Männern genutzt wer-
den. Die Nutzung dieser Optionen darf 
nicht zu Nachteilen in der Alterssicherung 
führen.“

(Deutscher Bundestag 2011a: 48ff.)

Dieses „Leitbild des bzw. der Erwerbstätigen mit 
Fürsorgeaufgaben im Lebensverlauf“ (Klammer 
2012: 181) veranschaulicht sehr präzise den ar-
beitszeitpolitischen Handlungsbedarf: Möglichkei-
ten der flexiblen Arbeitszeitgestaltung könnten 
den Beschäftigten dabei helfen, unterschiedliche 
Lebensphasen in die Lebenserwerbsarbeitszeit zu 
integrieren und die Risiken von Über gängen zu 
minimieren.

Von staatlicher Seite könnte die Schaffung 
eines Rechts auf Arbeitszeitvariation, z. B. im Rah-
men eines Gesetzes zu Wahlarbeitszeiten, den 
Grundstein dafür legen, dass zentrale Ziele bei 
der Gestaltung des Wandels von Arbeit und De-
mografie besser erreicht werden könnten (Klam-
mer 2012: 180). Dies gilt insbesondere für eine 
Verbesserung alternsgerechten Arbeitens und 
 einer familiengerechten Zeitgestaltung (Holst/
Seifert 2012: 149). Im Zentrum eines solchen 
 erwerbsorientierten Gesellschaftskonzepts steht 
dabei, Orientierung in Zeiten der Unsicherheit zu 

3. Paradigmenwechsel zu einer investiven Arbeitspolitik



13

WISO
DiskursWirtschafts- und Sozialpolitik

bieten, Brücken in den Arbeitsmarkt zu bauen 
und dem Einzelnen Freiräume zur Gestaltung 
von Arbeiten und Leben zu geben, um dadurch 
neue persönliche Verwirklichungschancen (Sen 
1999: 87ff.) zu ermöglichen.8

Diese investive und lebenslauforientierte 
Zielrichtung lässt sich in ein größeres, politikfeld-
übergreifendes, normatives Bezugssystem einbet-
ten: das Konzept des Vorsorgenden Sozialstaats 
(SPD 2007: 56ff.; Schroeder 2012). Im Wesentli-
chen geht es darum, auf den Feldern der Bil-
dungs-, Ausbildungs-, Familien- sowie Gesund-
heits- und Integrationspolitik die Infrastruktur 
erheblich zu verbessern (Schroeder 2008: 40). 
Kernpunkt dabei ist es, dass neben gerechter ver-
teilten Startchancen auch zweite und dritte (Bil-
dungs-)Chancen angeboten werden (Schroeder 
2008: 40). Für diejenigen, die in einzelnen Bil-
dungsabschnitten im Ausbildungs- und Arbeits-
marktsystem bereits gescheitert sind, bieten bil-
dungs- und arbeitsmarktpolitische Brücken er-
neut Zugangs- und Teilhabechancen. Die konzep-
tionellen Überlegungen für die Weiterentwicklung 
der Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeits-
versicherung als lebenslauforientierter bildungs- 
und arbeitsmarktpolitischer Ansatz par excellence 
bieten hierfür eine ebenso konkrete wie passge-
naue Konzeptionalisierung.

3.2 Modelle für Beschäftigungsversiche-  
 rungen und Weiterbildungsfonds

Günther Schmids Vorschlag eines Umbaus der 
Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversi-
cherung als Absicherung zentraler Übergänge im 
Lebensverlauf sowie zur „Ermutigung zum inno-
vativen Risiko“ (Schmid 2008: 44) baut auf drei 
Säulen auf:
– einer universellen Grundsicherung;
– einer lohnbezogenen Einkommenssicherung;
– dem „Herzstück“, der lebenslauforientierten 

Arbeitsmarktpolitik.

In der Summe soll die Arbeitsversicherung die 
zentralen Risiken der Arbeitswelt abfedern, wie 
z. B. die Übergänge von der Schule in den Beruf, 
zwischen verschiedenen Beschäftigungsverhält-
nissen, zwischen Beschäftigung und Familie, zwi-
schen Beschäftigung und Arbeitslosigkeit und 
von der Beschäftigung in Invalidität oder Rente 
(Schmid 2008: 6ff.). Die universelle Grundsiche-
rung, die im Wesentlichen dem Arbeitslosen- 
geld II entspricht, sollte demnach noch „armuts-
fester“ gestaltet und über Steuern finanziert wer-
den. Die lohnbezogene Einkommenssicherung 
entspricht weitgehend dem Arbeitslosengeld I, 
jedoch unter Einbeziehung aller Erwerbstätigen, 
auch Selbssttändigen (Schmid 2008: 32).

Die lebenslauforientierte Arbeitsmarktpolitik 
baut auf der aktiven Arbeitsmarktpolitik auf und 
ergänzt sie um Bestandteile wie die Unterstüt-
zung der Personalarbeit von kleinen und mittel-
ständischen Betrieben sowie die Entwicklung von 
Weiterbildungs-, Langzeit- oder Lernkonten zur 
Absicherung riskanter Übergänge innerhalb der 
Arbeitswelt und zwischen Arbeits- und Lebens-
welt (Schmid 2008: 33). Schmid schlägt darüber 
hinaus vor, die Beiträge zur Arbeitslosenversiche-
rung in einen Versicherungsbestandteil und ein 
persönlich zu verantwortendes Entwicklungs-
konto aufzuteilen (Schmid 2008: 44ff.). Jeder Er-
werbstätige könnte demnach frei entscheiden,  
ob er sich damit in erster Linie weiterbilden, den 
zeitlich festgelegten Übergang von einer Voll zeit- 
zur Teilzeitbeschäftigung finanzieren oder aber 
den Eintritt in eine selbstständige Tätigkeit wagen 
möchte. Sollte er das Entwicklungskonto nicht be-
nötigen, verfällt es mit dem Renteneintritt. Das 
individuelle Ziehungsrecht sollte Schmid zufolge 
an einige Voraussetzungen geknüpft sein. Hierzu 
zählt er sowohl eine „vorausgehende Beratungs-
pflicht und Abstimmung mit der Betriebslei-
tung“, als auch ein Recht des Arbeitnehmers oder 
der Arbeitnehmerin auf eine „regelmäßige Fest-
stellung“ seiner oder ihrer Kompetenzen sowie 
Qualifikationserfordernisse (Schmid 2012: 263). 

8  Vgl. zu den Anwendungsperspektiven des Ansatzes der Verwirklichungschancen als konkretem Bezugspunkt für bildungs- und arbeits-
marktpolitische Maßnahmen Rahner 2014b: 20 - 28.
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Denkbar wäre für Schmid, dass die kommunalen 
Ämter für Ausbildungsförderung einen wichtigen 
Beitrag zur Umsetzung der vorgeschlagenen le-
bensbegleitenden Bildungs- und Qualifikations-
beratung in den einzelnen Regionen leisten 
könnten (Schmid 2012: 263).

Die Finanzierung plant Schmid über einen 
Prozentpunkt des bisherigen Beitrags zur Arbeits-
losenversicherung. Zusätzlich müssten Steuer-
finanzierungen dafür sorgen, dass alle Beschäftig-
ten unabhängig von der absoluten Höhe ihres 
Beitrags zur Arbeitslosenversicherung den glei-
chen Kontostand erreichen können (Schmid 2008: 
45ff.). Schmids Berechnungen zufolge würde ein 
Prozentpunkt des Bruttolohns in anteiliger Fi-
nanzierung von Beschäftigten sowie Arbeitgeber_
innen derzeit ein Volumen von rund acht Milliar-
den Euro einbringen. Einen ebenso großen Anteil 
von acht Milliarden Euro schlägt Schmid als Er-
gänzungsleistung aus Steuermitteln vor, sodass 
ein Gesamtvolumen von 16 Milliarden Euro auf-
gebracht werden könnte (Schmid 2012: 262). 
Eine spätere Ausweitung der Versicherungspflicht 
auf alle Erwerbstätigen, eingeschlossen Beamt_
innen, Selbstständige und geringfügig Beschäf-
tigte, sollte angestrebt werden. Auf Basis der rund 
28 Millionen sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten im Jahr 2012 und unter Annahme 
 einer durchschnittlichen Erwerbstätigkeit von  
ca. 40 Jahren über die Lebensspanne errechnet 
Schmid ein Ziehungsrecht von rund 23.000 Euro 
(Schmid 2012: 263).

Gerhard Bosch (2010: 38) schlägt wie Schmid 
vor, dass ein Prozent der Lohn- und Gehaltssum-
me in einen Weiterbildungsfonds einfließt. Er 
nimmt jedoch eine andere Gewichtung der jewei-
ligen Arbeitgeber_innen- und Arbeitnehmer_in-
nenbeiträge vor und differenziert in seinen 
 „Eckpunkten für einen Weiterbildungsfonds in 
Deutschland“ stärker nach Beschäftigungsformen.

Bosch präferiert eine geteilte Finanzierung 
von 0,7 Prozent Arbeitgeberumlage und 0,3 Pro-
zent Arbeitnehmer_innenumlage. Darüber hin-
aus sieht sein Konzept einen höheren Beitrag von 
zwei Prozent – 1,4 Prozent Arbeitgeber_innen 
und 0,6 Prozent Arbeitnehmer_innen – für befris-
te Beschäftigte und Leiharbeitnehmer_innen vor 
(Bosch 2010: 38). Die höheren Beiträge für diese 

Personengruppen müssen sich dabei in gezielten 
Leistungen niederschlagen. Bei Soloselbststän-
digen soll in Anbetracht der hohen Beschäfti-
gungsrisiken eine Abgabe in Höhe von zwei Pro-
zent erhoben werden. Diese könnte Bosch zufol-
ge nach dem Vorbild der Künstlersozialkasse er-
folgen und beispielsweise eine „Bildungskasse für 
Selbstständige“ eingerichtet werden. Der Mittel-
einsatz soll entsprechend der Abgabenverteilung 
vorgenommen werden, sodass 0,7 Prozent der 
Bruttolohnsumme für betriebliche und 0,3 Pro-
zent für individuelle Maßnahmen verbraucht 
werden sollen. Bei befristet Beschäftigten und 
Leiharbeitnehmer_innen soll die Verteilung zu 
gleichen Teilen ausfallen. Bei den Soloselbststän-
digen gibt es nur ein Budget für individuelle 
Maßnahmen (Bosch 2010: 38).

Aufbauend auf diesen grundlegenden kon-
zeptionellen Überlegungen stellt sich die Frage, 
welche weiteren rechtlichen, finanziellen und 
 organisationsbezogenen Aspekte für die Gestal-
tung und Umsetzung einer Arbeitsversicherung 
maßgeblich sein könnten.

3.3 Gestaltungs- und 
 Umsetzungsperspektiven

Verbunden mit der Gestaltung des arbeits- und 
sozialrechtlichen Rahmens für eine Arbeitsversi-
cherung muss zunächst geklärt werden, welche 
Weiterbildungsziele als wünschenswert erachtet 
und welche Förderschwerpunkte in Bezug auf 
 Inhalte und Personengruppen als vorrangig ein-
gestuft werden können.

Thomas Kruppe (2012) betont in diesem Zu-
sammenhang, dass Bildung und Weiterbildung 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellen 
und daher über zielgruppenspezifische Anreize 
für Personen nachgedacht werden muss, die selbst 
keinen unmittelbaren Vorteil einer Aus- und Wei-
terbildung für sich selbst sehen: „Dabei könnte 
ein Angebot von modularen Teilqualifikationen 
möglichst in allen Berufen als niedrigschwelliges 
Angebot besonders Personen erreichen, die eine 
Ausbildung nicht unmittelbar nach der Schule 
angefangen oder nicht bestanden haben. Wenn 
für diese Personengruppe ein Rechtsanspruch auf 
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und darüber hinaus zusätzliche Anreize zur Teil-
nahme an den weiteren Modulen bestünde, 
könnte dies letztendlich dazu führen, dass auf 
diesem Wege ein voll qualifizierender Berufsab-
schluss erreicht wird“ (Kruppe 2012: 23).

3.3.1 Arbeits- und sozialrechtlicher Rahmen

Seit 1975 ist in § 3 Abs. 2 Nr. 2 Sozialgesetzbuch I 
die Formulierung zu finden, dass „wer am Ar-
beitsleben teilnimmt oder teilnehmen will […] 
ein Recht auf individuelle Förderung seiner beruf-
lichen Weiterbildung [hat]. Doch ist dieses Recht 
bislang höchst lückenhaft konkretisiert. Das liegt 
auch daran, dass mehrere Akteure und Rechts ge-
biete angesprochen sind“ (Kocher/Welti 2013: 9).

Das Arbeits- und Sozialrecht verfügt zudem 
über keine einheitliche Terminologie zu den Be-
grifflichkeiten Weiterbildung und Umschulung 
(Kocher/Welti 2013: 7). So definiert das Berufsbil-
dungsgesetz  Erhaltungs- und Aufstiegsqualifika-
tionen innerhalb von Arbeitsverhältnissen als 
„berufliche Fortbildungen“ (§ 1 Abs. 4 BBiG). 
Hiervon wird die Befähigung zu einer anderen 
beruflichen Tätigkeit als Umschulung abgegrenzt 
(§ 1 Abs. 5 BBiG). Im Gegensatz dazu wird im 
A rbeitsförderungsrecht unter Weiterbildung (§ 81 
SGB III) sowohl die betriebliche Fortbildung als 
auch die Umschulung bei Arbeitslosigkeit gefasst.

Insgesamt mangelt es folglich an einer syste-
matischen Zusammenführung bestehender so-
zialversicherungs- und arbeitsrechtlicher Rege-
lungen sowie einer präzisen Klärung der rechtli-
chen Aspekte für die Realisierung der Anspruchs-
rechte. Nach Kocher und Welti (2013: 25) können 
unter Bezugnahme des geltenden Rechts folgen-
de subjektive Rechte normiert werden:
– Zeit und Freistellung für Beschäftigte;
– Sicherung des Lebensunterhalts während die-

ser Zeit;
– soziale Sicherung in dieser Zeit;
– Zugang zu Weiterbildungseinrichtungen;
– Übernahme der Kosten für Weiterbildung.
Kocher und Welti (2013: 14) schlagen zur Klä-
rung der Anspruchsvoraussetzungen vor, „je nach 
Gegenstand und Ziel“ der Weiterbildungsform 
separat zu prüfen, ob es sich um eine Erhaltungs-, 
Aufstiegs- oder Entwicklungsqualifizierung han-

delt. Es ist dabei zu fragen, ob die geplante Wei-
terbildung vorrangig im betrieblichen, persön-
lichen oder gesellschaftlichen Interesse liegt. Der 
gesellschaftliche Nutzen könne beispielsweise bei 
der präventiven Vermeidung von Arbeitslosigkeit 
und der gesellschaftlichen Integration nachge-
wiesen werden (Kocher/Welti 2013: 14). Inwieweit 
auch die allgemeine Hebung des Qualifikations-
niveaus und die Verbesserung der Beschäftigungs-
fähigkeit gesamtgesellschaftliche Ziele darstellen, 
muss gleichwohl politisch geklärt werden (Kocher/
Welti 2013: 21). Es ist daher zu prüfen, ob der 
 individuelle Anspruch auf Weiterbildung durch 
„ein allgemeines Recht auf För derung aus Steuer-
mitteln“ bildungspolitisch flankiert werden kön-
ne, um die Förderung bis zu  einer festgelegten 
Qualifikationsstufe, z. B. Bachelor- oder Master-
Abschluss, zu gewährleisten (Kocher/Welti 2013: 
25). Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund 
der im Grundgesetz verankerten freien  Berufs - 
wahl: „Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, 
Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wäh-
len“ (Art. 12 Abs. 1 GG). Hierzu merken Kocher 
und Welti (2013: 7) folgerichtig an: „Weiterbil-
dung kann nicht nur der notwendigen Reproduk-
tion von Arbeitskraft dienen. Sie kann auch Aus-
druck der Berufswahlfreiheit von Beschäftigten 
sein, die ihren Beruf wechseln oder neue Perspek-
tiven entwickeln wollen.“

Die neue Arbeitsversicherung könnte dann 
nicht nur Personen, die bereits arbeitslos oder 
von Arbeitslosigkeit unmittelbar bedroht sind, 
Weiterbildungsmaßnahmen anbieten, sondern 
auch bei Entwicklungsqualifizierungen zum Er-
halt und Ausbau der Beschäftigungsfähigkeit un-
terstützen. Hierbei ist zu prüfen, inwieweit ar-
beitsrechtliche Ansprüche gegen den/die Arbeit-
geber_in für die Entgeltfortzahlung neben der 
Erhaltungs- und Anpassungsqualifizierung auch 
für eine Entwicklungsqualifizierung in definier-
tem Umfang von beispielsweise fünf Tagen pro 
Jahr geltend gemacht werden können (Kocher/
Welti 2013: 25). Grundlegend für die Verantwor-
tung des Arbeit gebers bei der Förderung von Wei-
terbildung ist der allgemeine Grundsatz der Mit-
verantwortung für Weiterbildung im Arbeitsför-
derungsrecht (§ 2 SGB III). Aus diesem lassen sich 
allerdings „keine präzisen Rechte und Pflichten 
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ableiten“ (Kocher/Welti 2013: 17). Daher plädie-
ren Kocher und Welti (2013: 17f.) für die Schaf-
fung einer „ausdrückliche[n] Norm des allgemei-
nen Arbeitsrechts über Bildung und Qualifizie-
rung“. Die Bedeutung könne vergleichbarer Na-
tur sein, wie die Verpflichtung des Arbeitgebers 
zu Schutzmaßnahmen von Leben und Gesund-
heit (§ 618 Abs. 1 BGB). Zur „Effektivierung“ der 
arbeitsrechtlichen Ansprüche des Arbeitnehmers 
und der Arbeitnehmerin fordern Kocher und 
Welti (2013: 19) in Anlehnung an Qualifizierung-
starifverträge  ferner einen „Anspruch auf ein 
 regelmäßiges, z. B. jährliches Qualifizierungsge-
spräch“. Diese Regelung solle durch erzwingbare 
Betriebsvereinbarungen in der betrieblichen Pra-
xis durchgesetzt werden (Kocher/Welti 2013).

Die arbeitsrechtlichen Ansprüche könnten 
jedoch – wie Kocher und Welti (2013: 25) ausfüh-
ren – rasch an ihre Grenzen stoßen, „wenn nicht 
die Möglichkeit besteht, dass die Sozialversiche-
rung die Arbeitgeber sowie mögliche überbetrieb-
liche Lösungen finanziell und organisatorisch 
unterstützt.“ Hierfür benötige es ein „durchgän-
giges System der sozialen Sicherung gegen die 
 unterwertige Beschäftigung und Entwertung der 
Arbeitskraft durch allgemeine Lebensrisiken wie 
technische und soziale Veränderungen“ (Kocher/
Welti 2013: 20). Die Arbeitsversicherung könne 
die Erhaltungsqualifizierung als „beitragsfinan-
zierte Leistung der Sozialversicherung“ unter-
stützen. Bei Weiterbildungen im Rahmen von 
 reduzierter Arbeitszeit sollten anteilige Teilsiche-
rungen greifen. Je nach Ausgestaltung der um-
lagefinanzierten Arbeitsversicherung könnten ta-
rifliche Fonds zur Aufstockung oder Erweiterung 
der Leistungen für die Weiterbildung genutzt 
werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die 
Finanzierung der Weiterbildung zur Anhebung 
des Qualifikationsniveaus zunächst nicht über 
die Arbeitsversicherung abgedeckt wäre. In die-
sem Fall könnten tarifliche Fonds diese Finanzie-
rungslücke gezielt in denjenigen Branchen schlie-
ßen, in denen eine Erhöhung des Qualifikations-
niveaus zur Bewältigung des Strukturwandels in 
erhöhtem Maße erforderlich ist (Kocher/Welti 
2013: 21). Nicht zuletzt benötigen entsprechende 
gesetzliche Klarstellungen eine „Einbettung in 
eine geregelte Weiterbildungskultur, die alle Ak-

teure des Arbeits- und Wirtschaftslebens“ umfasst 
(Kocher/Welti 2013: 8). Nur dann kann eine ange-
messene Inanspruchnahme erzielt und damit die 
beabsichtigte Wirkung in der betrieblichen Praxis 
erreicht werden.

3.3.2 Organisation und Steuerung

Um das Recht auf Weiterbildung wirkmächtig zu 
machen, ist ein bundesweites Netz von Bildungs-
stützpunkten notwendig. Diese sollten dem An-
spruch einer niedrigschwelligen und träger - 
un abhängigen Weiterbildungsberatung Rech-
nung tragen – wie auch Käpplinger et al. (2013: 
48) betonen:

„Rechtsansprüche aber bleiben folgenlos, 
wenn den Individuen keine monetären und 
zeitlichen Ressourcen zur Verfügung stehen 
und wenn sie keine gesellschaftliche und ggf. 
regionale Unterstützung erfahren, um ihre 
rechtlichen Ansprüche zu verwirklichen.“

Neben dem individuellen und betrieblichen Zu-
gang als Elemente der Nachfrageförderung von 
Weiterbildung muss mit einer nachhaltigen 
 Weiterbildungsinfrastruktur daher ein zentrales 
Element einer Angebotsförderung treten (Käpp-
linger et al.: 55ff.). Mit dem Aufbau flächen-
deckender Bildungsstützpunkte kann der Rechts-
anspruch aller Arbeitnehmer_innen auf eine un-
abhängige Qualifizierungsberatung und Kompe-
tenzfeststellung ausgestaltet werden. Hiervon 
ausgehend kann ein individuell zugeschnittener 
Weiterbildungsplan entwickelt werden. Je nach-
dem, ob man sich in Arbeit befindet oder nicht, 
ob es sich um eine Erhaltungsqualifikation oder 
einen individuellen Weiterbildungswunsch han-
delt, erfolgt die Umsetzung der Weiterbildungs-
maßnahmen über die aktive Arbeitsförderung der 
BA, den Betrieb oder durch die zertifizierte freie 
Trägerschaft. Hierbei können neue Kooperations-
formen der Weiterbildungsakteure angestrebt 
werden. Regionale Expertise (z. B. Volkshoch-
schulen, Beiräte der Jobcenter) und Kompetenz-
netzwerke sollten bei der Planung der Bildungs-
trägerlandschaft aktiv mit einbezogen werden. 
Kleine und mittlere Unternehmen benötigen bei 
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der Umsetzung der Weiterbildung besondere Un-
terstützung, weil sie oftmals nicht über eigen-
ständige Personalab teilungen, eine Weiterbil-
dungsbeauftragte oder einen Weiterbildungsbe-
auftragten verfügen. Hier könnte ein Recht auf 
Beratung bei der Personalentwicklung für Arbeit-
geber_innen durch die BA oder unabhängige Be-
ratungsstellen Abhilfe schaffen. Darüber hinaus 
gilt es, regionale Weiterbildungsstrukturen zu 
stärken und Weiterbildung im Verbund mit ande-
ren Unternehmen zu ermöglichen (Käpplinger et 
al. 2013: 50; Kruppe 2012: 23).

Rosemann und Hammer (2012) sehen da-
rüber hinaus den grundlegenden Bedarf einer 
„Neuausrichtung der Zielstellungen der Bundes-
agentur für Arbeit“:

„So empfehlen wir – gerade mit Blick auf 
den zunehmenden Bedarf an qualifizierten 
Fachkräften, aber auch mit Blick auf das Ziel 
der Gleichstellung der Geschlechter am 
 Arbeitsmarkt – die Geschäftspolitik der BA 
stärker auf die mittel- bis langfristigen Be- 
schäftigungs- und Einkommensperspektiven 
der Versicherten auszurichten und Maßnah-
men der aktiven Arbeitsmarktpolitik stärker 
als Investitionen zu begreifen.“

(Rosemann/Hammer 2012: 61f.)9

9  Entsprechend dieser Forderung hat die BA unlängst ein Positionspapier mit Eckpunkten für eine grundlegende Neuausrichtung vorge-
legt (BA 2012). In diesem Papier betont die BA, dass sie sich künftig schwerpunktmäßig dem Kampf gegen den Fachkräftemangel wid-
men will. Die klassische Vermittlung soll dann in den Hintergrund rücken bzw. sich vor allem auf Langzeitarbeitslose konzentrieren.
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Der Grundgedanke einer Arbeitsversicherung ist 
es, neben der Finanzierung von lebensbegleiten-
der Weiterbildung die Bereitschaft zu riskanten 
Übergängen zu belohnen (Schmid 2011: 96), in-
dem sie die Funktion der Arbeitsmarktpolitik um 
die Funktion einer „Brücke“ ergänzt und somit 
den Individuen Übergänge erleichtert und Flexi-
bilität fördert (Bogedan 2012: 317). Für dieses 
Prinzip gibt es sowohl in anderen europäischen 
Ländern, als auch in ausgewählten Branchen und 
Unternehmen in Deutschland bereits erfolgver-
sprechende und praxiserprobte Anknüpfungs-
punkte. Der Erfahrungsschatz aus fortschritt-
licher Tarifpolitik kann Impulse für eine recht-
liche Ausgestaltung von Formen der Arbeitszeit-
variation liefern bzw. den Gesetzgebungsprozess 
zu Wahlarbeitszeiten durch praktische Umset-
zungserfahrungen weiterführend unterstützen.

Im April 2008 haben die Sozialpartner der 
chemischen Industrie als eine der ersten Bran-
chen in Deutschland einen Tarifvertrag abge-
schlossen, der sich explizit zum Ziel setzt, auf die 
Herausforderung des demografischen Wandels 
tarifpolitisch zu reagieren. Der Tarifvertrag Lebens-
arbeitszeit und Demografie, TV DEMO (IG BCE 
2008), gilt für die rund 550.000 Beschäftigten, die 
in über 1.900 Betrieben der chemischen Industrie 
beschäftigt sind. Vereinbart wurde die Durchfüh-
rung von Demografieanalysen in den Betrieben. 
Auf deren Grundlage soll der Handlungsbedarf in 
den Unternehmen eruiert und die weitere Pla-
nung zusammen mit dem Betriebsrat abgestimmt 
werden (Czichos 2012: 52). Die Schwerpunkte 
des TV Demo liegen in der Arbeitsorganisation, 
der betrieblichen Gesundheitsförderung und der 
Förderung von kontinuierlicher Qualifizierung. 
Darunter fallen Maßnahmen, die eine alterns- 
und altersgerechte Arbeitszeitgestaltung fördern, 
wie z. B. eine gesundheitsgerechte Arbeits- und 

Schichtplangestaltung oder spezifische Arbeits-
zeitmodelle. Darüber hinaus enthält der TV Demo 
Regelungen zur Durchführung von Qualifizie-
rungsmaßnahmen und deren faire Kostenteilung 
(Zeit und Geld). Diese ist abhängig von dem je-
weiligen betrieblichen und individuellen Nutzen. 
Der Eigenbeitrag des Arbeitnehmers oder der Ar-
beitnehmerin besteht in der Regel aus Zeit. Die 
notwendigen Zeitanteile können mit Zeitgut haben 
aus Langzeitkonten verrechnet werden (Czichos 
2012).

Außerdem stellen die Arbeitgeber im Rah-
men von Demografiefonds einen jährlichen Be-
trag in Höhe von 300 Euro pro Tarifbeschäftigten 
des jeweiligen Betriebs zur Verfügung (Czichos 
2012). Der betriebliche Demografiefonds kann 
u. a. für Langzeitkonten, Altersteilzeit, Teilrente 
oder für tarifliche Altersvorsorge verwendet wer-
den, wobei die Instrumente auch miteinander 
kombiniert werden können.

Erste Evaluationen verweisen auf den Erfolg 
des TV DEMO (Czichos 2012: 53). Die IG BCE hat 
in den letzten beiden Jahren, insbesondere mit 
Blick auf den drohenden Fachkräftemangel, qua-
litative  tarifpolitische Ansätze weiter ausgebaut. 
So wurden beispielsweise durch den Tarifvertrag 
„Start in den Beruf“ Vorbereitungsmaßnahmen 
zur Berufsausbildung von schwächeren Jugendli-
chen angeboten und finanziert (Czichos 2012). 
Darüber hinaus hat die IG BCE bereits 2011 in der 
Tarifrunde für die chemische Industrie Ost ein 
neues Arbeitszeitmodell in die Verhandlungen 
eingebracht. Dieses sieht die Schaffung von Fonds 
vor, die dazu dienen sollen, eine Verringerung der 
Arbeitszeit von Beschäftigten in „be lastenden Ar-
beitssituationen“ und „bestimmten Lebenspha-
sen“ zu finanzieren (IG BCE 2011: 1).

Im Zuge der ansteigenden Nachfrage nach 
qualifizierten Fachkräften wird es für viele Unter-

4. Tarif- und personalpolitische Anknüpfungspunkte
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nehmen zu einem wichtigen unternehmensstra-
tegischen Faktor, ihre Personalpolitik langfristig 
anzulegen und an den spezifischen Lebenspha-
sen ihrer Beschäftigten auszurichten. Mitte 2011 
sorgte der schwäbische Maschinenbauer Trumpf 
aus Ditzingen mit einem elaborierten Modell der 
lebensphasenorientierten Arbeitszeit bundesweit 
für mediale Aufmerksamkeit. Das Modell geht auf 
eine gemeinsame Vereinbarung des Gesamtbe-
triebsrats, der IG Metall und der Trumpf GmbH & 
Co. KG (Bündnis für Arbeit 2016) zurück (IG Me-
tall 2011). Die Grundidee des Arbeitszeitmodells 
ist es, den Mitarbeiter_innen möglichst viele Op-
tionen bei der Einteilung ihrer Arbeitszeit zu 
 ermöglichen. So können alle Mitarbeiter_innen 
alle zwei Jahre ihre Wochenarbeitszeit zwischen 
15 und 40 Stunden neu festlegen (Wahlarbeits-
zeit). Außerdem können sie bis zu 1.000 Arbeits-
stunden auf einem individuellen Familien- und 
Weiterbildungszeitkonto (TFW-Konto) ansparen. 
Dieses Guthaben kann für Auszeiten von bis zu 

sechs Monaten oder für Arbeitszeitreduzierungen 
verwendet werden (Trumpf 2011: 4ff.). Darüber 
hinaus gibt es die Option, zwei Jahre lang für die 
Hälfte des Lohns in Vollzeit zu arbeiten, um dann 
davor oder danach zwei Jahre bei halben Bezügen 
freinehmen zu können (Sabbatical). Weitere Re-
gelungspunkte des Bündnisses für Arbeit 2016 
sind die Beschäftigungssicherung, die Übernah-
me der Auszubildenden, Qualifizierungsbaustei-
ne und eine spezifische Vereinbarung zur betrieb-
lichen Altersversorgung. Letztere ermöglicht es 
den Beschäftigten, bis zu zwei Stunden wöchent-
lich länger zu arbeiten und in ein separates Zeit-
konto einfließen zu lassen. Dieses Guthaben 
kann in eine Altersvorsorge umgewandelt wer-
den. Es wird dann mit 12,5 Prozent vom Arbeit-
geber bezuschusst und mit 4,25 Prozent jährlich 
verzinst. Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitneh-
mer hat aber auch die Möglichkeit, sich die zu-
sätzlichen Stunden monatlich auszuzahlen.
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Für konkrete Ausgestaltungsbeispiele der Idee der 
persönlichen Entwicklungskonten lohnt ein 
Blick zu den europäischen Nachbarn: So können 
beispielsweise in Frankreich Beschäftigte kontinu-
ierlich ihren Lern- und Kompetenzbedarf ermit-
teln lassen (Hipp 2009: 367). Das Beispiel der Nie-
derlande zeigt zudem, dass neue, flexible Arbeits-
zeitmodelle für junge Eltern zur Erhöhung der 
Frauenerwerbsquote beitragen können. Viele Fa-
milienväter nutzen in den Niederlanden die 
Möglichkeit, beispielsweise vier Tage pro Woche 
neun Stunden zu arbeiten, um den fünften Tag 
für die Familie einsetzen zu können. Das österrei-
chische Modell der Bildungskarenz verdeutlicht, 
wie der Weg einer langfristigen Transformations-
strategie im Sinne einer lebenslauforientierten, in-
dividuell einsetzbaren, aber kollektiv zugesicher-
ten Zukunftsvorsorge beschritten werden kann.

5.1 Weiterbildungsfonds in Frankreich   
 und den Niederlanden

Weiterbildungsfonds finden insbesondere in Euro-
pa, aber auch darüber hinaus, eine weite Verbrei-
tung: Neben Belgien, Dänemark, Frankreich, Grie-
chenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, 
den Niederlanden, Norwegen, Polen, Slowenien, 
Spanien, Tschechien, Ungarn und Zypern gibt es 
beispielsweise in Marokko und Südkorea Weiter-
bildungsfonds (Bosch 2010: 6). Die folgenden 
Kurzporträts der Weiterbildungssysteme in den Nie-
derlanden (Tabelle 1) und Frankreich (Tabelle 2) 
 sollen einen einführenden Überblick über die 
Ausgestaltung der beruflichen Weiterbildung in 
unseren europäischen Nachbarländern vermit-
teln, um auf Deutschland übertragbare Anregun-
gen auszuloten.

5. Internationale Anknüpfungspunkte

Tabelle 1:

Zentrale Merkmale des Weiterbildungsfonds in den Niederlanden

Gesetzliche Grundlagen Ausgestaltung und Zielrichtung Kritische Bewertung

Keine gesetzliche Grundlage;  
die 89 Branchenfonds wurden  
von den Sozialpartnern über  
Tarifvereinbarungen gegründet 
(Bosch 2010: 28)

• Durchschnittliche Umlage im Jahr 2005 bei 0,65 Prozent 
der Bruttolohnsumme (1995: 0,56 Prozent)

• 2003 lagen die Einnahmen der Fonds bei rund  
600 Millionen Euro

• Rund 40 Prozent der niederländischen Unternehmen 
bzw. ca. 38 Prozent der Beschäftigten sind Mitglieder 
eines Fonds (Bosch 2010: 6, 28)

Maßnahmen:

• Breites Spektrum sowohl an Maßnahmen, die direkt 
auf die aktuelle Tätigkeit gerichtet sind, als auch 
entwicklungsgerichtete Qualifizierung, die auf den 
beruflichen Aufstieg vorbereitet

• Verfahren zur Feststellung non-formal und informell 
erworbener beruflicher Kompetenzen

• In einigen Branchen zusätzliche Vereinbarungen  
für spezifische Zielgruppen, wie z.B. Frauen und  
Langzeitarbeitslose

Stärken:

Erhöhung der Weiterbildungs- 
bereitschaft der Unternehmen

Gezielte Information und Beratung

Schwächen:

Geringe Beteiligung von kleinen  
und mittleren Unternehmen

Quelle: Bosch 2010: 28 ff.; Berger/Moraal 2012: 387 ff.; Cedefop 2008: 131 ff.; eigene Darstellung.
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Tabelle 2:

Zentrale Merkmale des Weiterbildungsfonds in Frankreich

Gesetzliche Grundlagen Ausgestaltung und Zielrichtung Kritische Bewertung

1968 wurde in den Accords de 
Grenelle u.a. die Aufnahme von 
Verhandlungen zur Förderung 
der betrieblichen Weiterbildung 
vereinbart.

Abschluss der Verhandlungen 
zwischen den Sozialpartnern 
mit dem nationalen branchen-
übergreifenden Abkommen 
Accord national interprofes-
sionnel (1970)

Erweiterung des Accord 1971 in 
einem Gesetz (Bosch 2010: 21)

• Kombination von gesetzlicher Mindestpflicht zur  
betrieblichen Weiterbildung und überbetrieblichen  
Fonds (Bosch 2010: 27)

• Unternehmen mit mehr als 10 Beschäftigten müssen 
1,6 Prozent der Bruttolohnsumme für Weiterbildung  
einsetzen; ein Prozent wird dabei für betriebliche  
Weiterbildungsmaßnahmen verwendet (Bosch 2010: 6)

• Ausgestaltung wird über die Selbstverwaltung der 
Sozialpartner organisiert

Maßnahmen:

• betriebliche Weiterbildungspläne

• Eingliederungsmaßnahmen von Jüngeren

• individueller Bildungsurlaub

• gezielte Förderung von prekär Beschäftigten

Stärken:

Innere Reformfähigkeit des  
Systems

Anhaltende gesellschaftliche 
Auseinandersetzung über das 
Thema Weiterbildung aufgrund der 
stetigen sozialpartnerschaftlichen 
Weiterentwicklung

Schwächen:

Komplizierte Verwaltungsstrukturen
Hohe Ungleichheit der Bildungsteil-
nahme im Vergleich der Personen-
gruppen und Betriebsgrößen 
feststellbar (Bosch 2010: 27)

Quelle: Bosch 2010: 21 ff.; Cedefop 2008: 81 ff.; eigene Darstellung.

5.2  Bildungskarenz, Bildungsteilzeit und   
 Fachkräftestipendium in Österreich

Über zehn Jahre lang fristete die sogenannte Bil-
dungskarenz in Österreich ein Schattendasein. 
Bereits seit 1998 sieht das Arbeitsvertragsrechts-
Anpassungsgesetz (AVRAG) die Möglichkeit von 
zeitlich flexiblen Formen der Weiterqualifizierung 
in Form einer Bildungskarenz (§ 11) oder einer Frei-
stellung gegen Entfall des Arbeitsentgeltes (§ 12) 
vor. Erst im Zuge des Abschwungs durch die welt-
weite Wirtschaftskrise ab 2008 wurde die Bil-
dungskarenz als „Krisenmodell“ aufgewertet. 
Während das Weiterbildungsgeld zuvor für unter 
45-Jährige mit dem Tagessatz für das Kinderbe-
treuungsgeld sehr niedrig war, gilt seit 2008 für 
alle Altersstufen die Höhe des in der Regel deut-
lich höheren Arbeitslosengeldes. Mit der Mitte 
2009 in Kraft getretenen Weiterentwicklung der 
Bildungskarenz wurden die Voraussetzungen und 
die Inanspruchnahme erneut erleichtert. So wur-
de die Mindestdauer der Bildungskarenz von drei 
auf zwei Monate herabgesetzt und die erforderli-
che Mindestbeschäftigungsdauer von einem Jahr 
auf sechs Monate verkürzt. Aufgrund der Erfolge 

bei der Etablierung einer neuen Weiterbildungs-
kultur in zahlreichen Betrieben und Unterneh-
men des Landes wurden die zunächst bis Ende 
2011 befristeten Neuregelungen mit Beginn des 
Jahres 2012 in Dauerrecht überführt (AMS 2013: 
26). Im Rahmen der Bildungskarenz sind Aus- 
und Weiterbildungsmaßnahmen mit beruflichem 
Bezug im In- und Ausland möglich. Dazu zählen 
auch Sprachkurse und bereits vor der Bildungs-
karenz begonnene Aus- und Weiterbildungen. 
Kurse aus dem Freizeit- und Hobbybereich wer-
den nicht akzeptiert (Arbeiterkammer 2012: 2). 
Die erfolgreiche Teilnahme an den Aus- und Wei-
terbildungsmaßnahmen ist über Zeugnisse und 
Teilnahmebestätigungen nachzuweisen.

Die grundlegenden Reformen der Bildungs-
karenz führten dazu, dass das Instrument inner-
halb kürzester Zeit in der breiten Öffentlichkeit 
bekannt wurde und infolgedessen einen regel-
rechten Weiterbildungsboom auslöste: Während 
1998 lediglich 204 Bezieher_innen im Jahres-
durchschnitt gezählt wurden und auch 2007 und 
2008 die Inanspruchnahme mit rund 1.100 bzw. 
1.600 noch äußerst verhalten war, erhöhte sich 
deren Zahl sukzessiv in den Jahren 2009 bis 2012 
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auf rund 5.000 bzw. rund 8.000 (Die Presse 2014; 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
 Konsumentenschutz Österreich 2013: 357). Im 
Durchschnitt lag die Dauer des Weiterbildungs-
geldbezuges im Jahr 2012 bei 236 Tagen (Bundes-
ministerium für Arbeit, Soziales, und Konsumen-
tenschutz Österreich 2013: 356). Im April 2013 
erreichten die Bestandszahlen mit rund 10.100 
Bildungskarenzen ihren bisherigen Höchstwert 
(Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Kon-
sumentenschutz Österreich 2014). Unter den 
8.900 Fällen von Bildungskarenz im Mai 2014 
 befanden sich rund 5.100 Frauen und rund  
3.800 Männer (Bundesministerium für Arbeit, So-
ziales und Konsumentenschutz Österreich 2014). 
Die Budgetmittel wurden seit 2007 (ca. zehn Mil-
lionen Euro) deutlich erhöht und lagen 2012 bei 
rund 132 Millionen Euro (Bundesministerium für 
Arbeit, Soziales, und Konsumentenschutz Öster-
reich 2013: 357).

Seit 1. Juli 2013 ist es durch Vereinbarung 
 einer Bildungsteilzeit sowohl Vollzeit- als auch 
Teilzeitbeschäftigten zudem möglich, Weiterbil-
dungsmaßnahmen auch neben einer Teilzeit-
beschäftigung im aufrechten Arbeitsverhältnis 
wahrzunehmen. Es gelten dabei für alle Beschäf-
tigten die gleichen Voraussetzungen: Die Arbeits-
zeit muss um mindestens ein Viertel und darf 
höchstens um die Hälfte der bisherigen Arbeits-
zeit reduziert werden. Insgesamt darf die Arbeits-
zeit zehn Stunden pro Woche nicht unterschrei-
ten. Darüber hinaus müssen die Beschäftigten 
sich in einem ununterbrochenen Arbeitsver-
hältnis von sechs Monaten befinden. Es besteht 
außerdem eine wechselseitige Anrechenbarkeit 
von Weiterbildungsgeld und Bildungsteilzeit auf 
die Höchstdauer von einem Jahr innerhalb eines 
Zeitraums von vier Jahren. Zwei Monate Bildungs-
teilzeitgeld werden dabei als ein Monat Weiterbil-
dungsgeld angerechnet (Bundesministerium für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz Öster-
reich 2013: 347).

Die wichtigsten arbeitsrechtlichen Grundla-
gen sind in der Tabelle auf Seite 23 zusammen - 
geführt.

Eine groß angelegte Evaluierungsstudie der 
frühen und mittleren Phasen der Bildungskarenz 
(2000 bis 2009) ergab ein gemischtes Bild:10 Wäh-
rend die Autoren bemängeln, dass die Bildungs-
karenz im Untersuchungszeitraum „überpropor-
tional mit Personen mit höheren Bildungsabschlüs-
sen“ genutzt wurde, stellen sie zugleich fest, dass 
die Bildungskarenz für Lehrabsolvent_innen eine 
signifikante Verbesserung des Zugangs zu weiter-
führenden Ausbildungen, wie z. B. Meisterprü-
fungen, beinhaltete (Lassnigg et al. 2011: 153; 
Der Standard 2012). Lassnigg und Unger (2014) 
verweisen zudem darauf, dass die Bildungskarenz 
in der Vergangenheit auch Aufgaben der Erwach-
senenbildung und Hochschulpolitik – wie die so-
ziale Absicherung von Studierenden in deren 
Endphase des Studiums – übernommen hat, für 
die sie als Instrument des lebensbegleitenden Ler-
nens primär nicht vorgesehen ist. Die Betrach-
tung der Nachkarrieren verdeutlicht jedoch auch, 
dass insbesondere ältere Weiterbildungsteilneh-
mer_innen über 50 Jahre deutlich erhöhte Be-
schäftigtenanteile und durchgängig erhöhte Ein-
kommen aufweisen (Lassnigg et al. 2011: 149).11 
Überdies ist die subjektive Bewertung der Zufrie-
denheit mit den Auswirkungen der Bildungs-
karenz bemerkenswert: Rund 90 Prozent der Teil-
nehmenden gab an, sehr zufrieden oder zufrie-
den zu sein, lediglich zwei bis drei Prozent äußer-
ten sich unzufrieden. Ca. 60 Prozent der Befragten 
würden sich noch einmal für die Bildungskarenz 
entscheiden (Lassnigg et al. 2011: 148).

Wenngleich die Evaluatoren im Fazit ihres 
Schlussberichts das Fehlen klarer Ziele der Bil-
dungskarenz beklagen (Lassnigg et al. 2011: 152), 
so könnte es gerade an der Offenheit zur Wei-
terentwicklung des Programms sowie der hohen 
Autonomie, die es ihren Teilnehmer_innen bei 
der Wahl ihrer Weiterbildungsformen und -inhal-

10  Umfassende Evaluationen zu den Auswirkungen der stetigen Verbesserungen bei der Inanspruchnahme von Weiterbildungsförderungen 
in den letzten fünf Jahren fehlen bislang.

11  Vgl. zu den positiven volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Effekten von Bildungsmaßnahmen in der zweiten Lebenshälfte auch 
Anger et al. 2012.
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Tabelle 3:

Arbeitsrechtliche Eckpunkte des österreichischen Weiterbildungssystems

Bildungskarenz Bildungsteilzeit

Gesetzlicher 
Hintergrund

• § 11 des AVRAG (Arbeitsvertragsrechts-Anpassungs-
gesetz) in der Fassung BGBl I 2011/152

• § 26 Abs. 1 Z 1 ALVG  
(Arbeitslosenversicherungsgesetz)

• SRÄG 2013 (Sozialrechts-Änderungsgesetz) in der 
Fassung BGBl I 2013/67 (mit der letzten Änderung 
für Studierende)

• SRÄG 2013 (Sozialrechts-Änderungsgesetz)  
in der Fassung BGBl I 2013/67

• § 11a des AVRAG (Arbeitsvertragsrechts- 
Anpassungsgesetz)

• § 26a ALVG (Arbeitslosenversicherungsgesetz)

• Landarbeitsgesetz § 39e

Grundlage • Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer_innen 
 und Arbeitgeber

• Antrag auf Weiterbildungsgeld

• Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer_innen und 
Arbeitgeber

• Antrag auf Bildungsteilzeitgeld (kann sowohl von 
Vollzeit- als auch Teilzeitbeschäftigten gestellt werden)

Voraussetzung • Ununterbrochenes Arbeitsverhältnis  
von 6 Monaten

• Nachweis über Teilnahme an einer oder  
mehreren Bildungsmaßnahmen im Ausmaß  
von 20 Wochenstunden

• Für Personen mit Kindern bis zum 7. Lebensjahr,  
für die keine ausreichenden Betreuungs- 
möglichkeiten bestehen, ist der Nachweis  
von 16 Wochenstunden erforderlich

• ununterbrochenes Arbeitsverhältnis 
von 6 Monaten

Dauer • 2 Monate bis zu einem Jahr  
in einem Zeitraum von 4 Jahren

• 4 Monate bis zu 2 Jahre

• Arbeitszeit muss um mindestens ein Viertel  
und darf höchstens um die Hälfte der bisherigen 
Arbeitszeit reduziert werden

• Arbeitszeit darf 10 Stunden/Woche  
nicht unterschreiten

Erforderliche 
Nachweise für 
Weiterbezug

• Zeugnisse und Kursbesuchsbestätigungen

• Nachweis über 4 Semesterwochenstunden bzw. 
8 Leistungspunkte nach dem European Credit 
Transfer System (ECTS)

• Bestätigung über den Fortschritt bei Abschluss- 
arbeiten und Prüfungsvorbereitungen

• Zeugnisse und Kursbesuchsbestätigungen

• Nachweis über 2 Semesterwochenstunden bzw. 
4 Leistungspunkte nach dem European Credit 
Transfer System (ECTS)

• Bestätigung über den Fortschritt bei Abschluss- 
arbeiten und Prüfungsvorbereitungen

Rahmenfrist • 4 Jahre ab Beginn der letzten Bildungskarenz

• Vereinbarung der Bildungskarenz in Teilen ist möglich

• 4 Jahre ab Beginn der letzten Bildungsteilzeit

• Vereinbarung der Bildungskarenz in Teilen ist möglich

Regelung für 
besondere 
Zielgruppen

• Sonderregelung für Saisonarbeitskräfte:  
ununterbrochenes Arbeitsverhältnis von 3 Monaten 
und innerhalb eines Zeitraums von 4 Jahren vor 
Antritt der Bildungskarenz befristete Arbeitsverhält-
nisse von insgesamt mindestens 6 Monaten

• besonderer Anreiz zur Weiterbildung für  
Niedrigqualifizierte mit geringem Einkommen: 
es gilt ein fixer Leistungssatz pro entfallender  
Wochenarbeitsstunde in Höhe von 0,76 Euro 
täglich (maximal 15,20 Euro täglich, 546 Euro 
monatlich bei 30 Kalendertagen)

Quelle: Arbeiterkammer 2012, Arbeiterkammer 2013, Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich 2013, Bundeskanzleramt Österreich 2014, 
 Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz Österreich 2013: 345ff., eigene Darstellung.
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te lässt, liegen, dass die Attraktivität von lebens-
begleitenden Weiterbildungs- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen in Österreich in den letzten 
Jahren ganz erheblich zugenommen hat. Durch 
die kontinuierliche Weiterentwicklung des Instru-
mentes der Bildungskarenz konnte bei einer anstei-
genden Anzahl von Arbeitnehmer_innen Interesse 
an Weiterbildung geweckt und eine neue Weiter-
bildungskultur in vielen Unternehmen und Be-
trieben etabliert werden.

Derzeit steht Österreich vor der Herausfor-
derung dafür zu sorgen, dass die Bildungskarenz 
noch stärker auch von Niedrigqualifizierten wahr-
genommen wird und Mitnahmeeffekten vorge-
beugt werden kann, ohne zu stark in die Gestal-
tungsfreiräume der Anspruchsberechtigten einzu-
greifen. Die jüngsten Reformen der Bildungs-
karenz und insbesondere die Einführung der 
Bildungsteilzeit setzen bereits hier an und sind 
ein überzeugender Ausdruck institutionellen Ler-
nens. Seit dem 1. Juli 2013 können zudem Ar-
beitslose und Personen, die wegen der geplanten 
Ausbildung beurlaubt sind, sowie vormals Selbst-
ständige einen Antrag auf ein sogenanntes Fach-
kräftestipendium für eine Höherqualifizierung 
und einen Abschluss in einem Bereich stellen, in 
dem ein Mangel an Fachkräften herrscht. Das 
Fachkräftestipendium wird für die Dauer der Aus-
bildung und maximal drei Jahre gewährt. Voraus-
setzung ist, dass der/die Antragsteller_in in den 
letzten 15 Jahren mindestens vier Jahre beschäf-
tigt war, die höchste abgeschlossene Ausbildung 
unter dem Fachhochschulniveau liegt und die 
Aufnahmevoraussetzungen für die in Österreich 
geplante Ausbildung erfüllt werden. Die Höhe 
des Fachkräftestipendiums entspricht der Höhe 
des Ausgleichszulagenrichtsatzes abzüglich eines 
Krankenversicherungsbeitrags. Nach Angaben des 
Arbeitsmarktservice Österreich (AMS) sind dies im 
Jahr 2014 täglich 27,20 Euro. Das AMS begleicht 
zudem die entsprechenden Beiträge in der Kran-
ken-, Unfall- und Pensionsversicherung für die 
Stipendiat_innen (AMS 2014).

Die aktuelle Debatte um die Weiterentwick-
lung der etablierten Instrumente zur Förderung 
von Weiterbildung und Qualifizierung über den 
Lebensverlauf ist geprägt von den unterschied-
lichen Reformansätzen der Wirtschaftskammer so-
wie der Arbeiterkammer. Zentrale Forderung auf 
Seiten der Wirtschaftskammer sind neben einer 
regelmäßigen Evaluierung von Bildungskarenz, 
Bildungsteilzeit und Fachkräftestipendium die 
Anhebung der Mindestausbildungszeiten für die 
Bildungskarenz. Zum einen stünden durch die 
Bildungsteilzeit neue Möglichkeiten für weniger 
intensive Ausbildungsmaßnahmen offen, zum 
anderen wird bemängelt, dass: „20 Stunden, von 
denen nur die Hälfte im Kurs verbracht wird [...] 
unverhältnismäßig wenig im Vergleich zu 40 aus-
fallenden Arbeitsstunden“ sind (Wirtschaftskam-
mer 2013: 1). Die Kernforderungen der Arbeiter-
kammer zielen auf einen Rechtsanspruch von 
 einer Woche Weiterbildung für alle Arbeitneh-
mer_innen in der Arbeitszeit sowie die Errichtung 
eines entsprechenden Aus- und Weiterbildungs-
fonds. Unternehmen sollen gesetzlich dazu ver-
pflichtet werden, „zumindest ein Prozent der Jah-
reslohnsumme“ in die Aus- und Weiterbildung zu 
investieren (Fraktion sozialdemokratischer Ge-
werkschafter_innen in der Arbeiterkammer Wien 
2013a). Diese Mittel sollen „nach sozialpartner-
schaftlich ausgehandelten Kriterien“ dazu ver-
wendet werden, „die Aktualität der Qualifikatio-
nen und Kompetenzen ihrer Beschäftigten zu si-
chern“ und „eine internationale vergleichbare 
Qualitätssicherung in der betrieblichen Lehraus-
bildung“ zu gewährleisten (Fraktion sozialdemo-
kratischer Gewerkschafter_innen in der Arbeiter-
kammer Wien 2013a). Darüber hinaus sollen die 
finanziellen Anreize für Teilzeitbeschäftigte aus-
gebaut werden, um die Weiterbildungsbeteili-
gung unter diesen zu erhöhen und Niedrigqua-
lifizierte besser erreichen zu können (Fraktion 
sozialdemokratischer Gewerkschafter_innen in 
der Arbeiterkammer Wien 2013b).
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Fort- und Weiterbildung nehmen für Beschäftigte 
und Arbeitsuchende eine zentrale Rolle ein. Sie 
ermöglichen es ihnen, ihre Beschäftigungsfähig-
keit über den Lebensverlauf hinweg zu erhalten 
und ihre Beschäftigungsoptionen zu erhöhen. 
Für Unternehmen haben die Fort- und Weiterbil-
dung eine strategische Bedeutung. Sie können 
mit bestmöglich qualifizierten Mitarbeiter_innen 
ihre Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit un-
ter den Bedingungen demografischer Veränderun-
gen und technologischer Beschleunigung sichern. 
Dennoch mangelt es in Deutschland gegenwärtig 
an einem institutionellen Rahmen für eine zeitge-
mäße Arbeitsförderung im Lebensverlauf.

6.1 Handlungsfelder und Bündnispartner

Es fehlt dabei – wie gezeigt wurde – nicht an Ideen 
und Konzepten zur bildungs-, arbeitsmarkt- und 
familienpolitischen Unterstützung bei der selbst-
bestimmten Gestaltung neuer Familienkonstel-
lationen, Bildungs- und Arbeitsbiografien. Viel-
mehr mangelt es bislang an der politischen Auf-
nahmefähigkeit und der konkreten Umsetzungs-
konsequenz. Auch stehen viele kluge Konzepte 
und anwendungsorientierte Forschungsergebnis-
se noch zu unverbunden im politischen Raum. 
Eine Zusammenführung der politikfeldübergrei-
fenden Ansätze könnte viele zentrale gesamtge-
sellschaftliche Ziele – wie z. B. eine bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf sowie soziale Mobi-
lität – maßgeblich befördern. Die Weiterentwick-

lung der Arbeitslosenversicherung zu einer Ar - 
beitsversicherung könnte neue Risiken und Über-
gänge auf dem Arbeitsmarkt absichern und Weiter-
bildung in allen Lebensphasen ermöglichen.

Sie steht dazu auf drei Säulen: erstens einem 
„neuen individuellen Rechtsanspruch“ auf Wei-
terbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, 
über den die Arbeitnehmer_innen selbstbestimmt 
entscheiden können; zweitens einem „gestärkten 
arbeitsrechtlichen Anspruch gegenüber dem Ar-
beitgeber“ hinsichtlich Sicherung und Erhalt der 
eigenen Qualifikation; drittens dem „bestehen-
den sozialrechtlichen Anspruch auf Qualifizie-
rung durch die Arbeitsmarktförderung der Bun-
desagentur für Arbeit“ bei Arbeitslosigkeit (SPD 
2013: 23; Nahles 2013: 83).12 Ein Recht auf eine 
lebensbegleitende Bildungs- und Qualifizierungs-
beratung sowie eine individuelle Kompetenz-
feststellung könnte für die notwendige Transpa-
renz über Weiterbildungsbedarfe und Finanzie-
rungsmöglichkeiten sorgen. Der flächendecken-
de Aufbau von Bildungsstützpunkten und der 
Ausbau regionaler Weiterbildungsnetzwerke – wie 
sie Kruppe (2012: 23) und Käpplinger et al. (2013: 
55) – nahelegen, könnten als niedrigschwellige 
Anlaufstellen, insbesondere Niedrigqualifizierte 
und kleinere Betriebe bei der Umsetzung langfris-
tiger Bildungsberatung und Qualifizierungspla-
nung unterstützen.

Flankiert werden müsste die Weiterentwick-
lung der Arbeitslosenversicherung zu einer Ar-
beitsversicherung durch eine moderne Zeitpoli-
tik, die staatlich gefördert und rechtlich, z. B. 

6. Fazit: Wegmarken zur Etablierung einer neuen Weiterbildungskultur

12  Gerhard Bosch (2009: 95ff.) verweist darauf, dass bereits mit dem Arbeitsförderungsgesetz von 1969 ein Rechtsanspruch auf berufliche 
Weiterbildung für Arbeitslose und Beschäftigte geschaffen wurde. Allerdings wurde es versäumt, für die notwendigen Finanzierungs-
strukturen zu sorgen. Im Zuge des übergeordneten Politikziels der Haushaltssanierung wurde die Maßnahmenfinanzierung in den Fol-
gejahren mit dem Haushaltsstrukturgesetz (1976) und dem Arbeitsförderungskonsolidierungsgesetz (1982) deutlich eingeschränkt und 
schließlich der Förderkreis auf Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit Bedrohte konzentriert (Bosch 2009: 97). Die zum Teil negativen 
Evaluierungsergebnisse in den 1990er Jahren wurden dann zur Begründung für weitere Budgetkürzungen herangezogen, sodass die 
Weiterbildungsförderung zunehmend auf eine „kurzfristige Vermittlungshilfe“ abgesenkt wurde (Bosch 2009: 108).
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durch ein Gesetz zu Wahlarbeitszeiten ausgestal-
tet, für die notwendige Planungssicherheit sorgt. 
Fortschrittliche Tarif- oder Personalpolitik, wie 
der Tarifvertrag Lebensarbeitszeit und Demogra-
fie der chemischen Industrie oder das lebens-
phasenorientierte Arbeitszeitmodell der Firma 
Trumpf, kann Impulse für die Schaffung eines 
solchen Rechts auf Arbeitszeitvariation liefern.13 

Ferner ist die Forderung der IG Metall für die an-
stehende Tarifrunde in der Metall- und Elektro-
industrie im Frühjahr 2015 nach einer finanziell 
und zeitlich ausgestalteten „Bildungsteilzeit“ zur 
qualifizierten Weiterbildung zu nennen (IG Me-
tall 2014). Der Umsetzungsvorschlag sieht – ver-
gleichbar mit der Altersteilzeit – auch eine teil-
weise Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber als 
Ergänzung der angesparten Beiträge der Beschäf-
tigten vor. Die Kernidee der IG Metall nach einer 
geteilten Finanzierungsverantwortung zwischen 
Staat, Arbeitgeber und Beschäftigten in Zeiten 
„extremen Strukturwandels“ könnte neue Anre-
gungen für die aufkeimende Debatte um die Not-
wendigkeit von Weiterbildung und Qualifizie-
rung im Zuge der Digitalisierung von Wirtschaft 
und Arbeit liefern (DER SPIEGEL 2014: 81; DIE 
WELT 2014: 10).

Weitere Anknüpfungspunkte liefert der Blick 
zu unseren europäischen Nachbarn Niederlande 
und Frankreich. Sowohl in den Niederlanden als 
auch in Frankreich läuft die Ausgestaltung der 
Weiterbildung über ein stark ausgeprägtes koope-
ratives System. Im Gegensatz zu Deutschland, das 
durch ein segmentiertes System der beruflichen 
Weiterbildung geprägt ist, arbeiten in den Nieder-
landen Staat und Tarifparteien auf der Grund -
lage allgemeingültig erklärter tariflicher Vereinba-
rungen intensiv zusammen (Berger/Moraal 2012: 
389). Eine Intensivierung tripartistischer Aus-
tauschpolitik zu Fragen der Fortentwicklung der 
Weiterbildungsstrukturen und -qualität in Deutsch-
land, z. B. im Rahmen der im Koalitionsvertrag 
 angekündigten „Allianz für Aus- und Weiterbil-
dung“, wäre ein erster wichtiger Schritt (Koali-
tionsvertrag 2013: 32). Dies könnte auch dabei 
helfen, die von Bahnmüller (2009) angesproche-

nen Vorbehalte gegenüber Weiterbildungsfonds 
der Arbeitgeber in der Metall- und Elektroin-
dustrie abzubauen. Qualifizierungstarifverträge 
 schreiben jedoch zumeist nur eine Ermittlung des 
Weiterbildungsbedarfs vor. Da fast immer ein ein-
klagbarer Anspruch auf Weiterbildung für die Be-
schäftigten fehlt, bleibt der Effekt für die Wei-
terbildungspraxis gering (Bahnmüller 2009: 14). 
Daher brauchen tarifliche Regelungen einen 
staatlich definierten Handlungsrahmen für die 
Ausgestaltung der Weiterbildung und der Weiter-
bildungsberatung. Hierfür benötigt es neben einem 
Gesetz zu Wahlarbeitszeiten ein umfassendes Wei-
terbildungsgesetz.

In Frankreich gibt es bereits eine solche ge-
setzliche Regelung und die Ausgestaltung des 
Weiterbildungsfonds liegt in der Hand der So-
zialpartner. Die daraus resultierenden ständigen 
Aushandlungsprozesse zwischen Gewerkschaften 
und Arbeitgeber_innen rund um das Thema Wei-
terbildung haben den positiven Nebeneffekt, dass 
der gesellschaftliche Diskurs zum Thema Weiter-
bildung lebendig gehalten wird. Angesichts des 
drohenden Fachkräftemangels und der verhält-
nismäßig niedrigen Weiterbildungsinvestitionen 
ist eine solche gesellschaftliche Debatte über den 
Stellenwert investiver und lebenslauforientierter 
Arbeitsmarktpolitik auch bei uns in Deutschland 
längst überfällig.

Ein Blick zu unserem österreichischen Nach-
barn kann helfen, von den dortigen Erfahrungen 
mit den Modellen der Bildungskarenz und der 
 Bildungsteilzeit zu lernen und übertragbare Zwi-
schenschritte auf dem Weg zu einer Arbeitsver-
sicherung durch die Etablierung einer neuen Wei-
terbildungskultur auszuloten. Das ursprünglich 
als kurzfristiges Krisenmodell neu aufgelegte In-
strument wurde zuletzt Mitte 2013 durch die 
 Ausweitung auf Teilzeitbeschäftigte erneut auf-
gewertet und erreicht in seiner finanziell für 
Niedrigqualifizierte oftmals attraktiveren und zu-
gleich betriebsnahen Teilzeitvariante immer stär-
ker auch bildungsferne Gruppen am Arbeits-
markt. So lag der Bestand der Bildungs karenzen 
im Juni 2014 bei insgesamt rund 8.000. Der Be-

13 Vgl. Rahner et al. 2013.
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stand der Bildungsteilzeiten im gleichen Monat 
lag bei 2.460 Personen. Der Blick auf den Bil-
dungshintergrund verdeutlicht bei der Inan-
spruchnahme der Bildungskarenz, dass im Juni 
2014 die Matura als höhere Ausbildung (2.147) 
vor der akademischen Ausbildung (1.772) lag 
und erst anschließend Bezieher_innen des Wei-
terbildungsgeldes mit Lehrausbildung (1.543) 
und Pflichtschulausbildung (1.065) sowie mittle-
rer Ausbildung (489) folgten. In 1.028 Fällen ist 
der Bildungshintergrund ungeklärt. Bei der Bil-
dungsteilzeit folgte im Juni 2014 hingegen direkt 
auf die höhere Ausbildung (743) als Bildungshin-
tergrund bereits die Lehrausbildung mit 445 Bil-
dungsteilzeiten. Bei Bezieher_innen mit akade-
mischer Ausbildung (367) und mit Pflichtschul-
ausbildung (329) war die Bildungsteilzeit im Juni 
2014 ähnlich nachgefragt. Während 178 Per-
sonen mit mittlerer Ausbildung im Bestand der 
Bildungsteilzeit im Juni 2014 vermerkt waren, 
konnte der Bildungshintergrund in 387 Fällen 
nicht ermittelt werden (Bundesministerium für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz Öster-
reich 2014).

Gerade vor dem Hintergrund der industrie- 
und arbeitsmarktpolitischen Auswirkungen der 
zunehmenden Digitalisierung von Wirtschaft 
und Arbeitswelt im „zweiten Maschinenzeitalter“ 
(Brynjolfsson/McAfee 2014) sowie mit Blick auf 
international diskutierte Konzepte qualitativen 
Wachstums (Stiglitz et al. 2009) sollte in Deutsch-
land die Reform des Weiterbildungs- und Quali-
fikationssystems als mehrdimensionale Zukunfts-
aufgabe und letztlich auch als langfristige, soziale 
Investition begriffen werden. Es ist unerlässlich, 
dass neben Fragen der Systematisierung von Wei-
terbildung und der Erhöhung der Chancen-
gleichheit bei ihrem Zugang lebensbegleitende 
Weiterbildung und Qualifizierung auch als Kern 
einer Transformationsstrategie für eine zuneh-
mend digitale und flexible Ökonomie und Ar-
beitswelt aufgefasst wird. Hierzu benötigt es ne-

ben tarifvertraglichen Lösungen auch Formen 
allgemeiner staatlicher Weiterbildungsförderung, 
z. B. durch eine Lohnersatzleistung für Bildungs-
zeiten und -teilzeiten. Die Einführung einer staat-
lichen Weiterbildungsförderung in Teilzeit könn-
te in Anlehnung an die erfolgreiche deutsche Tra-
dition des dualen Ausbildungssystems und unter 
Bezugnahme auf die österreichischen Erfahrun-
gen mit der Bildungsteilzeit ein entscheidender 
Zwischenschritt auf dem Weg zu einer umfas-
senden Systematisierung der Weiterbildung in 
Deutschland sein.

Bleibt die Frage nach durchsetzungsstarken 
Bündnispartnern der Politik. Denn die wird es 
brauchen, wenn aus einem guten Konzept belast-
bare Eckpunkte und schließlich empirische Wirk-
lichkeit werden sollen. Aktuelle Grundsatzreden 
der Vorsitzenden der Industriegewerkschaften 
Metall sowie Bergbau, Energie und Chemie unter-
streichen die begriffliche und konzeptionelle 
 Annäherung von Sozialdemokratie und Gewerk-
schaften als wichtige strategische Partner bei der 
gemeinsamen Bearbeitung und Ausgestaltung  
des zukunftsweisenden Reformkonzeptes der  
Arbeitsversicherung (Wetzel 2013: 36; Vassiliadis 
2013: 11). Sie könnten für denjenigen gesellschaft-
lichen Resonanzboden sorgen, den dieser gewal-
tige Reformsprung in der Weiterbildung benötigt. 
Dieser kann, wie Colin Crouch unlängst betonte, 
auch der Kern einer durchsetzungsfähigen Sozial-
demokratie im Wahljahr 2017 sein: „Durch eine 
zunehmende Marktorientierung steigt die Unge-
wissheit für die Arbeitnehmer. Wenn wir von den 
Bürgern mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt 
fordern, was im Zuge der Globalisierung notwen-
dig ist, müssen wir die Arbeitnehmer in ihren 
Veränderungs- und Anpassungsprozessen unter-
stützen und aktiv begleiten. Das muss der Kern 
einer durchsetzungsfähigen Sozialdemokratie sein. 
Dafür braucht es die enge Zusammenarbeit der 
 Sozialdemokratie mit den Gewerkschaften“ (ZEIT 
online 2013).
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